
 

Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet 

und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (im Folgenden: JStG 2018) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

unter Bezugnahme auf unsere Rundschreiben 202/2018 vom 31. August 2018 und 

Rundschreiben 241/2018 vom 15. Oktober 2018 informieren wir Sie darüber, dass der 

Bundesrat am heutigen Tage dem JStG 2018 in der vom Deutschen Bundestag am  

8. November 2018 (BR-Drs. 559/18) beschlossenen Fassung zugestimmt hat.  

Den Gesetzesbeschluss finden Sie in der Anlage. Nach Ausfertigung des Gesetzes und Ver-

kündung im Bundesgesetzblatt wird der Großteil der Regelungen am Tag nach der Verkün-

dung in Kraft treten.  

Über den detaillierten Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens können Sie sich hier informieren: 

http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP19/2385/238517.html 

Insgesamt möchten wir auf folgende Maßnahmen, die im Gesetz enthalten sind, hinweisen: 

Ertragsteuern 

 

 Inkraftsetzung der Regelungen zur Steuerbefreiung von Sanierungserträgen (§ 3a EStG, 

§ 7b GewStG); 

 Steuerliche Förderungen von dienstlichen Elektro- und Hybridfahrzeugen (§ 6 Abs. 1 

Nr.  4 EStG) bzw. (Elektro-)Fahrrädern (§ 3 Nr. 37 EStG); 

 Einführung einer Verzinsungsregelung in § 6b Abs. 2a EStG; 

 Steuerfreies Jobticket (§ 3Nr. 15 EStG); 

 Reaktion auf BVerfG-Beschluss zu § 8c (Abs. 1) Satz 1 KStG; 

 Wiederanwendung der Sanierungsklausel (§ 8c Abs. 1a KStG); 

 Organschaft: Neuregelung variabler Ausgleichszahlungen (§ 14 Abs. 2 KStG); 

 Rückstellungen für Beitragsrückerstattung § 21 KStG. 
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Internationales Steuerrecht 

 

 Erweiterung der innerstaatlichen Besteuerungsgrundlage für Veräußerungsgewinne von 

Immobiliengesellschaften (§ 49 EStG); 

 Unionsrechtskonforme Ausgestaltung der Vorsorgeaufwendungen (§ 10 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 1 EStG). 

Umsatzsteuer 

 

 Umsetzung der „Gutschein-Richtlinie“ (§§ 3 Abs. 13 bis 15, 10 Abs. 1 UStG); 

 Umsetzung der „e-commerce-Richtlinie“ (§§ 3a Abs. 5 Satz 3 bis 5, 14 Abs. 7 Satz 3, 18 

Abs. 4c bis d UStG); 

 Einführung einer Haftungsregelung und Aufzeichnungspflichten für elektronische 

Marktplätze (§§ 22f, 25e UStG). 

 

Mit freundlichen Grüßen 
i. A.  

Inga Bethke 

Referatsleiterin 

 

 

1 Anlage 

Verteiler: 
Präsidenten 
Steuerberaterkammern 
Ausschuss 31 „Umsatzsteuer und Verkehrsteuern, Zölle und Verbrauchsteuern, Energie- und Um-

weltsteuern“ 
Ausschuss 50 „Internationales Steuerrecht“ 
Ausschuss 60 „Ertragsteuern“ 
 

 


